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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, HINWEISE, RECHTSGRUNDLAGEN 

und Gestaltungssatzung nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBau0 
 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
 

"  W A L D Ä C K E R "  
 
 
 
RECHTSGRUNDLAGEN 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585). 
 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – Baunutzungs- 
verordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I. S. 132), zuletzt  
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der  
Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBI. I. S. 466). 
 
3. Gesetz zum Schutz des Bodens – BBodSchG 
in der Fassung vom 17.03.1998 (BGBI. I. S. 502), geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 09. Dez. 2004 (BGBI. I. S. 3214). 
 
4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 
in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBI. Nr. 22, S. 365), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 04. 07. 2007 (GVBI. S. 105); §§ 62 und 68 geändert durch Artikel 2  
des Gesetzes vom 26.11.2008, (GVBl. S.301); §§ 52 und 62 geändert durch Artikel  
3 des Gesetzes vom 22.12.2008, (GVBl. S.317); § 62 geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 26.5.2009 (GVBl. S. 201). 
 
5. Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) 
in der Fassung vom 28.09.2005 (GVBl 2005, S. 387). 
 
6. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). 
 
7. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723). 
 
8. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) 
in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. I. 1991, S. 58). 
 
9. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) 
in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. 1994, S. 153), zuletzt geändert  
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009, (GVBl. S. 162). 
 
10. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94). 
 
11. Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG) 
in der Fassung vom 22.01.2004 (GVBI. 2004, S. 54), geändert durch Artikel 1 des  
Gesetzes v. 05.10.2007 (GVBI. S. 191). 
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12. Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 1977 (GVBI. 1977, S. 273),  
zuletzt geändert: § 9 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes v. 07.07.2009 (GVBl. S. 280). 
 
13. Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)  
vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998, S. 503). 
 
14. Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler  
(Denkmalschutz- und -pflegegesetz - DSchPfIG -) 
in der Fassung vom 23.03.1978 (GVBl. 1978 S.159), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 26.11.2008, (GVBl. Seite 301). 
 
 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
1.1 Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird- gemäß § 4 BauNVO als ALLGE-

MEINES WOHNGEBIET (WA) festgesetzt. Auf der Grundlage von § 1, 6) BauNVO wird dabei 
bestimmt, dass die Ausnahmen nach § 4, 3), 4.+5. BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden. 

 
 
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
2.1 Für das Maß der baulichen Nutzung sind die Nutzungsschabloneneinträge im Plan maßgebend. 

Die angegebenen Werte sind Höchstwerte, die nur im Rahmen der als „überbaubar“ ausgewie-
senen Fläche realisierbar sind.  

 
2.2 Auf der Grundlage von § 9,1),6. BauGB wird bestimmt, dass Wohngebäude im gesamten Gel-

tungsbereich maximal 2 Wohnungen/ Gebäude enthalten dürfen. 
 
2.3 Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind gem. § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von 

Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, einschließlich der zu Ihnen 
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz mitzurechnen. 

 
 
3. BAUWEISE 
 
3.1 Die festgesetzten Bauweisen sind aus den Eintragungen im Plan, bzw. den Zeichenerklärungen 

ersichtlich; die in der abweichenden Bauweise (Teilg. H) zulässigen Gebäude sind mit Grenz-
anbau an die im Plan eingetragene Baulinie an der südöstlichen Grundstücksgrenze (Bereich 
Forstlandallee), bzw. an der südwestlichen Grundstücksgrenze (Bereich verlängerte Maxburg-
straße) zu errichten. 

 
3.2 In den Teilgebieten D sind die hier festgesetzten Doppelhäuser nur als Doppelhaushälften, je-

weils im Grenzanbau an die im Plan eingetragenen Baulinien zugelassen. 
 
 
4. GEBÄUDEHÖHEN 
 

Gemäß § 16 BauNVO werden für die Errichtung von Hauptgebäuden unten stehende Höhen-
begrenzungen festgesetzt. Dabei dürfen an den Traufseiten der Gebäude folgende Höhen, ge-
messen von der im Mittel gemessenen Straßenachsenhöhe an der Zufahrtseite bis zum Schnitt 
der Wandaußenseite mit der Dachhautoberkante (= Wandhöhe), bzw. vorgenanntem unteren 
Messpunkt unter dem Dachfirst (= Firsthöhe) nicht überschritten werden: 
 
Einzelhaus 
�ƒ Wandhöhe = maximal 6,50 m (maximal zwei Vollgeschosse) 
�ƒ Firsthöhe = 10,00 m 
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Doppelhäuser und Hausgruppen 
�ƒ Wandhöhe = mindestens 4,50 m bis maximal 5,50 m 
�ƒ Firsthöhe = 10,00 m 
 
Die festgesetzten Wandhöhen gelten nur für Hauptgebäude, nicht jedoch für untergeordnete 
Gebäudeteile (z.B. Dachaufbauten, Nebenfirste etc). Deren Firsthöhe muss 0,5 m unterhalb der 
Firsthöhe der Hauptgebäude liegen. 
 
Auf die im Plan dargestellte Schemaschnitterläuterung wird verwiesen. 

 
 
5. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. Nebenanlagen im 
Sinne von § 14 BauNVO sind auch außerhalb des Baufensters zugelassen. 

 
 
6. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 
 

Die im Plan festgesetzten Richtungspfeile geben die Hauptfirstrichtungen vor. 
 
 
7. ABGRABUNGEN UND AUFSCHÜTTUNGEN 
 
7.1 Die zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlichen Böschungen zum natürli-

chen Gelände (Böschungsverhältnis b/h= 2/1) sind von den angrenzenden Eigentümern auf ih-
ren Baugrundstücken zu dulden. 

 
Anmerkung: Die öffentlichen Verkehrs- und Verkehrsgrünflächen müssen- unter entsprechen-
der Anpassung an die bestehenden Straßen- und Wegbereiche- aus technischen Gründen auf-
geschüttet werden. Die jeweiligen Straßen- und Weghöhen werden detailliert erst im Rahmen 
der tiefbautechnischen Fachplanung bestimmt werden. Vorläufig wird von einer durchschnittli-
chen Anschüttungshöhe von ca. 1 m auf die natürliche Geländeoberfläche ausgegangen. 
 

7.2 Die Baugrundstücke dürfen bis maximal dem angrenzenden Straßen-, bzw. Wegniveau aufge-
füllt werden. Zur Auffüllung ist ausschließlich unkontaminiertes Erdmaterial zugelassen. 

 
 
8. GARAGEN, STELLPLÄTZE U. GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN 
 
8.1 Zur Minderung des Oberflächenwasserabflusses wird festgesetzt, dass private und öffentliche 

Stellplätze, sowie Garagenvorplätze- und Zufahrten, nur mit wasserdurchlässiger Oberfläche 
(Rasensteine, Schotterrasen, o.ä.) erstellt werden dürfen. 

 
8.2 Garagen und Stellplätze dürfen auch außerhalb des Baufensters errichtet werden. Ausgenom-

men hiervon ist die abweichende Bauweise. Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5 m 
zur öffentlichen Verkehrsfläche auszubilden; dies gilt nicht für offene Garagen (Carports). 

 
8.3 Pro Baugrundstück ist nur eine Grundstückszufahrt zugelassen. Ausnahmeweise ist eine zweite 

Grundstückszufahrt zulässig, sofern verkehrliche Belange oder Grünanlagen nicht entgegen-
stehen. 

 
 
9. GRÜNORDNERISCHE  UND NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
9.0 Pflanzenauswahl 
 
 Die der Verwirklichung der u.a. Pflanzfestsetzungen zugrundezulegenden Pflanzenarten sind im 

Einzelnen dem Landschaftsplanerischen Beitrag zu entnehmen (Anlage 3b des ursprünglichen 
Bebauungsplanes). Grundsätzlich sind folgende Mindestanforderungen an Pflanzengröße- und 
Qualität zu erfüllen: 
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 *Einzelbäume:  Stammumf. min. 14- 16 cm (gemess. in 1 m Stammhöhe) 
 *Obsthochstämme: Stammumf. min 8- 10 cm (gemess. in 1 m Stammhöhe) 
 *Strauchgehölze:  Qualität= Str. 2xv oB 60- 100 cm, Pflanzabstand 1x1 m 
 
 
9.1 Festsetzungen für öffentliche Grünflächen (öff. Pflanzgebote) 
 
9.1.1 Im öffentlichen Verkehrsraum sind an den im Plan angegebenen Standorten hochstämmige 

Laubbäume zu pflanzen und durch entsprechend geeignete Maßnahmen gegen Anfahren und 
sonstige Beschädigungen zu sichern. Die Pflanzflächen müssen jeweils mindestens 3,5 qm 
groß sein; Pflanzstreifen müssen mindestens 1,75 m breit sein. Die Bereiche sind als extensiv 
zu pflegende Grünflächen auszubilden und mit niederen Sträuchern zu bepflanzen. 

 
9.1.2 Bezüglich der als öffentliche Grünfläche - Fläche für Maßnahmen zu Schutz, Pflege u. Entwick-

lung von Natur und Landschaft/ Versickerungsbereich - Fläche mit wasserrechtlichen Festset-
zungen (Retentionszone) festgesetzten Bereiche, für die Festsetzungen in einem spezialge-
setzlich geregelten Verfahren getroffen werden, wird auf Kap. III „HINWEISE“ verwiesen.  

 
9.1.3 Entsprechend den Standortvorgaben lt. Plan, sind im Bereich der öffentlichen Grünflächen/ 

Kinderspielplätze hochstämmige Laubbäume zu pflanzen. Die nicht durch Spielgeräte, Spielflä-
chen oder Sitz- und Verkehrsbereiche belegten Flächen, sind mit einheimischen Laubsträu-
chern locker einzugrünen und flächig mit o.a. Gräser-Kräuter- Mischung einzusäen. 

 
9.2 Festsetzungen für private Grundstücksflächen (private Pflanzgebote) 
 
9.2.1 Zur Ergänzung der in den Lärmschutzwallbereichen längs der geplanten Umgehungsstraße 

vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen (s. BBPL „Ortsrandstraße Teil 2/ K10“), werden 
auf den hier angrenzenden Randbaugrundstücken - entspr. Planangabe - private Baumpflanz-
gebote festgesetzt: Zu pflanzen sind hier in einem 3 m-Streifen längs der gegen den Lärm-
schutzwall gerichteten Grundstücksgrenzen mindestens 2 hochstämmige Laubbäume/ Bau-
grundstück.  

  
9.2.2 In den Vorgartenbereichen (gegen öff. Verkehrsfläche gerichtete Grundstücksseiten) ist pro 

Baugrundstück mind. 1 hochstämmiger Laubbaum/ Grundstücksseite (d.h. bei Eckgrundstü-
cken= insg. 2 Bäume) entspr. den Standortempfehlungen lt. Plan zu pflanzen. 

 
9.2.3 Je 40 qm überbauter Fläche ist mind. 1 Laubbaum II. Ordnung oder 1 Obsthochstamm zu pflan-

zen; gem. 9.2.1+ 9.2.2 zu pflanzende Bäume werden auf die geforderte Baumgesamtzahl ange-
rechnet. 

 
9.2.4 Die bis zu 15° geneigten Dachflächen a ller nicht ins Hauptgebäudedach eingebundener Ne-

bengebäude und Garagen müssen begrünt werden. 
 
9.2.5 Den Bauanträgen, bzw. den im Freistellungsverfahren vorzulegenden Unterlagen, sind prüffähi-

ge Freiraumplanungen beizufügen, worin die geforderten Pflanzmaßnahmen und die anzule-
genden Grünflächen, die befestigten Flächen (mit Ang. von Art und Material) und die geplanten 
Stellplätze, verbindlich dargestellt und beschrieben werden. 

 
9.3 Ausführungszeitraum der Pflanzmaßnahmen 
 
 Die Erfüllung der Pflanzgebote gem. 9.1+ 9.2 muss spätestens 2 Pflanzperioden nach Fertig-

stellung der Erschließungsarbeiten (bei 9.1), bzw. (bei plangerechter Nutzung der Baugrundstü-
cke) der Rohbauarbeiten (bei 9.2) abgeschlossen sein. 

 
9.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
 Die im Bebauungsplan vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden den im Be-

bauungsplangebiet liegenden Baugrundstücken zugeordnet. 
 
a) Die Gemeinde verpflichtet sich ergänzend zu den sich aus den vorbeschriebenen Pflanzgebo-

ten abzuleitenden Ausgleichsmaßnahmen auf im BBPL hierfür festgesetzten Flächen, auf den 
von ihr gem. § 1a, 3) BauGB bereitzustellenden Flächen (detaillierte Auflistung und Gößen-/ 
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Maßnahmenbeschreibung s. Landschaftsplanerischer Beitrag zum ursprünglichen Bebauungs-
plan/ Anlage 3b), die großteils außerhalb des BBPL- Geltungsbereiches liegen, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Form der Anlage und Unterhaltung von z.B. Entwicklungsflächen von 
Waldbeständen, Sandrasen, Feuchtbiotopen, Wiesen- Weiden- Streuobstbeständen zu treffen; 
im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Grundstücke, bzw. von Teilflächen derselben 
(Übersichtsplan= Anhang zu Anlage 3b des Landschaftsplanerischen Beitrags zum ursprüngli-
chen Bebauungsplan):  

 
Gewanne Am Erzgraben: FI.-Nm. 5930 - 5937. 
Gewanne Nickolaus Scherreräcker: FI.-Nr.: 5938 - 5940, 5940/2, 5941 - 5943, 5943/2, 
5944 - 5949, 5949/2, 5950, 5950/2, 5951, 5952, 5895/6, 5894/2, 6035, 6036, 7585; 
Graben: FI.-Nr. 5952/2. 
Gewanne Hasenbühl: FI.-Nm.: 5953 - 5955, 5957 - 5965, 5965/2. 5966, 5967, 5967/2, 5968- 
5977, 5977/2, 5978, 5979; Weg: FI.-Nr. 5980. 
Gewanne Heppenlache: FI.Nm: 6343, 6343/2, 6344 - 6346 alle Grundstücke anteilig. 
Gewanne Glashütten Äcker. FI.Nm.: 6347/2, 6347/3, 6347 - 6349, 6350/2, 6351/2, 6350 - 
6353, 6353/2, 6354, 6354/2, 6355 (anteil.), 6356 (anteil.). 

 
Die Maßnahmen müssen zeitlich vor der Realisierung der Planung begonnen (vorgezogene 
Maßnahmen) und besonders bei den Zielarten der FFH- und Vogelschutz- RL (Heidelerche, 
Wiedehopf, Steinkauz, Zauneidechse...) funktional soweit umgesetzt sein, dass die Ausgleichs-
und Ersatzflächen diesen Arten in dem Moment Lebensraum bieten, zu dem die Planung umge-
setzt wird (funktionale Maßnahmen). 

 
b) Der durch die unvermeidbaren Eingriffe im Waldbereich entstehende Kompensationsbedarf 

wird- gem. Absprache mit der Forstverwaltung nach noch zu treffender vertraglicher Vereinba-
rung- finanziell ausgeglichen werden. 

  
 
 
10. FLÄCHEN FÜR BESONDERE ANLAGEN UND VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 

SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND SONSTIGEN GEFAHREN IM SINNE DES 
BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES SOWIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN EINWIR-
KUNGEN ODER ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU 
TREFFENDEN BAULICHEN ODER SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN (§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB) 

 
10.1 Schallschutzmaßnahmen SM 1 – Anforderungen an die Gestaltung der Außenbauteile und Ein-

bau von Lüftern – (passiver Schallschutz / baulicher Schallschutz) 
 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit SM1 bezeichneten Fläche, sind bei der Errichtung und 
der Änderung von Gebäuden, die Außenbauteile der Aufenthaltsräume an den Nordost-, Süd-
west- und Südostfassaden mindestens gemäß den Anforderungen des in der nachfolgenden 
Tabelle genannten Lärmpegelbereichs III nach der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau – An-
forderungen und Nachweise' vom November 1989 (Beuth-Verlag) auszubilden. Die erforderli-
chen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße im 
Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren auf Basis der DIN 4109 'Schallschutz im Hoch-
bau – Anforderungen und Nachweise' vom November 1989 (Beuth-Verlag) nachzuweisen. 
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In den in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen sind im Bereich der o.a. Ge-
bäudefassaden schallgedämmte Lüfter einzubauen; diese sind beim Nachweis der erforderli-
chen Schalldämm-Maße zu berücksichtigen. 

 
Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Baugenehmigung, bzw. des Freistel-
lungsverfahrens, nachgewiesen wird, dass durch konkrete bauliche Maßnahmen sichergestellt 
ist, dass die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms vor den Fenstern von Aufenthalts-
räumen von Wohnungen nicht höher als 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht sind. 

 
10.2 Schallschutzmaßnahmen SM 2 – Anforderungen an die Gestaltung der Außenbauteile und Ein-

bau von Lüftern – (passiver Schallschutz / baulicher Schallschutz) 
 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit SM2 bezeichneten Fläche, sind bei der Errichtung und 
der Änderung von Gebäuden, die Außenbauteile der Aufenthaltsräume mit einer Fußbodenhö-
he von mehr als 5 m Höhe, gemessen von der im Mittel gemessenen Straßenachsenhöhe der 
grundstückserschließenden Straße, mindestens gemäß den Anforderungen des in der nachfol-
genden Tabelle genannten Lärmpegelbereichs III nach der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau 
– Anforderungen und Nachweise' vom November 1989 (Beuth-Verlag) auszubilden. Die erfor-
derlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße 
im Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren auf Basis der DIN 4109 'Schallschutz im 
Hochbau – Anforderungen und Nachweise' vom November 1989 (Beuth-Verlag) nachzuweisen. 
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In den in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen mit einer Fußbodenhöhe von 
mehr als 5 m Höhe, gemessen von der im Mittel gemessenen Straßenachsenhöhe der grund-
stückserschließenden Straße, sind schallgedämmte Lüfter einzubauen, soweit diese Aufent-
haltsräume über keine Fenster an einer vollkommen von der Ortsrandstraße K 10 abgewandten 
Fassadenseite verfügen; diese sind beim Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße zu 
berücksichtigen. 
 
Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Baugenehmigung, bzw. des Freistel-
lungsverfahrens, nachgewiesen wird, dass durch konkrete bauliche Maßnahmen sichergestellt 
ist, dass die Beurteilungspegel des Straßenverkehrslärms vor den Fenstern von Aufenthalts-
räumen von Wohnungen nicht höher als 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht sind. 

 
 
11. OBERFLÄCHENWASSERABLEITUNG PRIVATER GRUNDSTÜCKE 
 

Die nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswässer (Dach- und Belagswässer) der direkt 
an die am geplanten Lärmschutzwallfuß geplante, linienförmige Entwässerungs- und Versicke-
rungsmulde (öff. Grünfläche), bzw. die Retentionszone Süd angrenzenden privaten Bau-
grundstücke sind direkt in die Versickerungsbereiche einzuleiten. Die Niederschlagswässer der 
sonstigen Privatgrundstücke sind in den öffentlichen Regenwasserkanal einzuleiten. 

 
 
12. GEH- UND LEITUNGSRECHTE 
 

Die entlang der Forstlandallee und ihrer Verlängerung, bzw. des Weges 2b, im Plan auf den 
Baugrundstücken eingetragenen Leitungsrechtsflächen beschreiben die auf Privatflächen lie- 
genden Teile der Sicherheits- und Schutzstreifen (= je 2 m beidseits der Leitungsachse) der 
vorhandenen, bzw. geplanten Gashochdruckleitungen der Thüga, Bahnhofstr. 4, 67105 Schif- 
ferstadt. Sie sind von Bebauung und Baumpflanzungen freizuhalten. Vor Pflanz- oder Baumaß- 
nahmen im Nahbereich der Leitungsrechtsflächen ist die genaue Lage der jeweiligen Gaslei- 
tung bei der Thüga, bzw. der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim zu erfragen. 

 
 
II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN (§ 88 LBauO) 
         Gestaltungssatzung nach § 9, (4) BauGB in Verbind. mit § 88 LBauO 
 
1. DACHFORM- UND DACHAUSBILDUNG 
 
1.1. Zulässig sind alle geneigten Dachformen. Die im Planeinschrieb angegebenen Dachneigungen 

gelten nur für Hauptgebäude, nicht jedoch für untergeordnete Gebäudeteile. 
 
1.2. Für Garagen und Nebengebäude wird, sofern keine Dachbegrünung gem. § 9.2.4 der Pla-

nungsrechtlichen Vorschriften vorgenommen wird, eine Mindestdachneigung von 15° festge-
setzt. 

 
1.3. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind bis zu der Hälfte je Dachlänge zulässig. Es sind pro 

Dachseite nur Dachaufbauten oder -einschnitte zulässig. 
 
1.4 Nebengiebel  
 
 Nur bei freistehendem Hauptgebäuden in den Teilgebieten E ist jeweils an einer Gebäude-

längsseite 1 senkrecht zum Hauptfirst geführter Nebengiebel unter folgenden Einschränkungen 
zugelassen: 

 
* Nebengiebelbreite = max. 1/2 Hauptgebäudewandlänge, höchstens jedoch 6,0 m. 
* Der Nebengiebel darf max. 6 m vor die Hauptgebäudelängsfront vortreten. 

 
1.5. Alle Dachfarben sind zulässig. 
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2. EINFRIEDUNGEN 
 

Einfriedungen dürfen bis zur vorderen Baugrenze (bezogen auf die öffentliche Verkehrsfläche) 
max. 1,50 m hoch sein. Im Übrigen gelten die Vorgaben der Landesbauordnung. 

 
 
III. HINWEISE 
 
1. ARCHÄOLOGISCHE FUNDE 

Der zwischen dem geplanten Gebietsanschluss „Waldäcker" und der heutigen Hatzenbühler 
Straße/ K10 liegende Teil des BBPL- Geltungsbereiches ist im rechtskräftigen FNP als „Gra-
bungsschutzgebiet Römerstraße" dargestellt.  
 
Bei der Vergabe der Erdarbeiten hat der Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen ver-
traglich zu verpflichten, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Lan-
desarchäologie, Außenstelle Speyer, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer zu gegebener Zeit 
rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, überwacht wer-
den können. 
 
Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und -
pflegegesetzes vom 23.3.1978 (zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.11.2008) hinzuwei-
sen. Danach ist jeder zutagekommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die 
Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Ver-
lust zu sichern. 
 
Absatz 2 und 3 entbinden Bauträger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung 
gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe (Direktion Archäologie). 
 
Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Archäologie ein 
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfüh-
renden Firmen, planmäßig, den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung ent-
sprechend, durchgeführt werden können. Je nach Umfang der evt. notwendigen Grabungen 
können von Seiten der Bauherren/ Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforder-
lich werden. 

3.  AUSSAGEN ZUR NIEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG UND EMPEHLUNGEN 
ZUR REGENWASSERNUTZUNG 

Das Bebauungsplangebiet wird im Trennsystem entwässert, dabei ist vorgesehen, die Dach-
wässer und die unbelasteten Oberflächenwässer in einem separaten Regenwasserkanal zu 
sammeln, den im Plan ausgewiesenen zentralen Retentionsbereichen zuzuleiten und dort zur 
Versickerung zu bringen; ausgenommen hiervon sind die direkt an die Lärmschutzwälle an-
grenzenden Baugrundstücke, wo eine direkte Einleitung in den zwischen Wallfuß und Grund-
stücksgrenze geplanten, als linienförmige Versickerungsmulde auszubildenden Grünstreifen 
vorgesehen ist (vgl. textliche Festsetzung I Nr. 11). 

Aufgrund der in Teilbereichen zur dezentralen Versickerung ungeeigneten Bodenschichtungs-
struktur (s. Baugrunduntersuchung u. geolog. Bericht Neubaugebiet „Waldäcker", Peschla + 
Rochmes GmbH; Einsichtnahme bei der VG Jockgrim), wird eine dezentrale Versickerung der 
Regenwässer direkt auf den Baugrundstücken nicht zwingend vorgeschrieben. Zur Entlastung 
der öffentlichen Entwässerungs- und der zentralen Versickerungseinrichtungen wird jedoch 
empfohlen, die Grundstücksversiegelung möglichst gering zu halten und das anfallende, nicht 
schädliche Niederschlagswasser in Zisternen zwischenzuspeichem und als Brauchwasser zu 
nutzen, bzw. breitflächig auf den jeweiligen Baugrundstücken zur Versickerung zu bringen. 
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4.  HINWEISE ZUM BAU VON VERKEHRSANLAGEN. VER-+ ENTSORGUNGSLEITUNGEN UND 
ZU BAUWERKSGRÜNDUNGEN (s. Baugrunduntersuchung u. geolog. Bericht Neubaugebiet 
„Waldäcker", Peschla + Rochmes GmbH; Einsichtnahme bei der VG Jockgrim) 

4.1 Bezüglich der Planung und des Baues von Verkehrsanlagen wird auf die Empfehlungen des o.a. 
Bodengutachtens verwiesen, wonach besondere Anforderungen an Erdaustausch und Unter-
bau zu stellen sind. 

4.2 Auch beim Aushub für Ver- und Entsorgungsleitungen und bei der Unterbauherstellung für diese 
Leitungen sind gemäß des o.a. Gutachtens spezielle Vorgaben zu erfüllen. Besondere Beach-
tung ist dabei der vor allem durch die Tonschichtstärkenverringerung infolge der breitflächigen 
Austonung des Gebietes entstandenen Gefahr des hydraulischen Grundwasserbruches 
zu schenken. 

4.3 Hinsichtlich der bei insbesondere unterkellerten Gebäuden zu treffenden Gründungs- und 
Schutzmaßnahmen gegen drückendes Wasser, wird gemäß dem o.a. Bodengutachten eine Ein-
zelerkundung des Untergrundes unterhalb der Baugrubensohle dringend empfohlen. 

5.  BODENARBEITEN. BEHANDLUNG DES ERDAUSHUBS. BZW. AUFTRETEN VON ALTLASTEN 

Bei allen Bodenarbeiten im Rahmen der Baumaßnahmen, auch bei Ausgleichsmaßnahmen, 
sind die Vorgaben nach § 202 BauGB i.V. mit DIN 18915 und 19731, sowie die Forderungen 
des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten. 
 
Evtl. erforderliche Auffüllungen auf den Grundstücken dürfen nur mit einwandfreiem, nicht ver-
unreinigtem Material erfolgen. Dabei sind sowohl die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz-
verordnung, sowie für Schadstoffe, für die in der BBodSchV keine Vorsorgewerte festgelegt 
sind, die Zuordnungswerte Z0 / ZO* der Technischen Regel der LAGA „Anforderungen an die 
stoffl. Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen" im Eluat und Feststoffen einzuhalten. 
Bei der Verwendung von Z-1.1 - Material ist ein Abstand von 1 m zum höchsten zu erwartenden 
Grundwasserstand einzuhalten. 

Anfallende Aushubmassen sind, soweit sie hierfür geeignet sind, grundsätzlich einer Wieder-
verwendung zuzuführen. Bei der Überprüfung der Eignung für die Wiederverwertung muss mit-
geprüft werden, ob Belastungen i.S. von Altlasten vorliegen. Bei einer eventuellen Feststellung 
von Altlasten ist umgehend die SGD SÜD- Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz, Neustadt zu unterrichten.  
 
 

6. EINSPEISUNG DER ELT- VERSORGUNG AUF PRIVATGRUNDSTÜCKEN 

Zur Stromversorgung der privaten Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes sind vom Versorgungsträger im Rahmen der Erschließungsplanung Bereiche zur 
Einspeisung bereits in ihrer örtlichen Lage festgelegt worden. Es ist erforderlich, sich bei der Er-
richtung und/ oder Änderung baulicher Anlagen bereits im Stadium der Vorplanung diesbezüg-
lich mit dem Versorgungsträger in Verbindung zu setzen. Auskünfte hierzu sind beim zuständi-
gen Versorgungsträger einzuholen. 


